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Amtliche Bekanntmachung 

Satzung für die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen
der Landeshauptstadt Potsdam vom 01. Januar 2023 
(Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung – AWS) 

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 07.12.2022 folgende Satzung be-
schlossen: 

Rechtsgrundlagen 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 30.06.2022 (GVBl. I/22, Nr. 18, S. 6); 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz – WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. I 
S. 1237); 

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) i. d. F. d. B. vom 
02.03.2012 (GVBl. I/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 04.12.2017 (GVBl. I , I/17, Nr. 28); 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) i. d. F. d. B. vom 19. 
Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 31 
des Gesetzes vom 05.10.2021 (BGBl. I S. 4607); 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg 
(VwVGBbg) vom 16.05.2013 (GVBl. I/13 Nr. 18), geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 15.10.2018 (GVBl. I, I/18, Nr. 22, 
S.29); 

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) i. 
d. F. d. B. vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 S. 174), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, Nr. 
36); 

Abgabenordnung (AO) i. d. F. d. B. vom 01.10.2002 (BGBl. I S. 
3866; berichtigt 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12.07.2022 (BGBl. I S. 1142); 

Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 
in Gewässer (Abwasserverordnung – AbwV) i. d. F. d. B. vom 
17.06.2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 20.01.2022 (BGBl. I S. 87); 

Verordnung über das Einleiten oder Einbringen von Abwasser in 
öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung – IndV) 
vom 26.08.2009 (GVBI. II/09, Nr. 29, S 598), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19.12.2011 (GVBI. I/11, Nr. 
33). 
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Teil I – Technische Bestimmungen 

§ 1
Allgemeines 

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam ist gemäß § 66 Absatz 1 
BbgWG abwasserbeseitigungspflichtig. Zur Erfüllung dieser 
Aufgabe plant, erstellt, betreibt und unterhält sie nachfol-
gende öffentliche Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung: 

1. eine selbstständige öffentliche Einrichtung zur zentra-
len Schmutzwasserbeseitigung (zentrale Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage), 

2. eine selbständige öffentliche Einrichtung zur Entsorgung 
des Schmutzwassers aus abflusslosen Gruben und des 
nicht separierten Klärschlamms aus Kleinkläranlagen in 
Kleingartenanlagen und Wochenendsiedlungen (dezen-
trale Schmutzwasserbeseitigungsanlage I), 

3. eine selbstständige öffentliche Anlage zur Entsorgung 
des Schmutzwassers aus abflusslosen Gruben und 
des nicht separierten Klärschlamms aus Kleinkläranla-
gen im übrigen Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam 
(dezentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage II). Die 
örtliche Abgrenzung dieser öffentlichen Anlagen 2. und 
3. ergibt sich aus der beigefügten Anlage 2, die Be-
standteil dieser Satzung ist, sowie 

4. eine selbstständige öffentliche Einrichtung zur zentra-
len Beseitigung des Niederschlagswassers (zentrale 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage). 

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam bedient sich zur Erfüllung 
dieser Aufgabe der Energie und Wasser Potsdam GmbH. 

(3) Über die Art, die Lage und den Umfang der zentralen öffent-
lichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage, der zentralen 
öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage oder 
der dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
anlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, 
Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung ent-
scheidet die Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen der 
ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

§ 2 
Begriffsbestimmung und Erläuterungen 

(1) Im Sinne der Satzung haben die nachstehenden Begriffe 
folgende Bedeutung: 

a) Abwasserbeseitigung 
umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 
Versickern, Verregnen, Verrieseln von Abwasser sowie 
die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden 
nicht separierten Klärschlamms und des in abflusslo-
sen Gruben gesammelten Schmutzwassers. 

b) Abwasser 
ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veränderte und das bei Trockenwetter da-
mit zusammen abfließende und gesammelte Wasser 
(Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus 
dem Bereich von bebauten und/oder befestigten Flä-
chen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlags-
wasser). Als Schmutzwasser gilt auch die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen und 
Futtermitteln austretende Flüssigkeit. Ausgenommen 
sind jedoch die im Zusammenhang mit landwirtschaft-

lichen Nutzungen anfallenden Stoffe – insbesondere 
tierische Ausscheidungen, Gülle und Jauche –, die 
dazu bestimmt sind, unmittelbar oder mittelbar Nutz-
pflanzen zugeführt zu werden, um ihr Wachstum zu 
fördern, ihre Ertragskraft zu erhöhen oder ihre Qualität 
zu verbessern, indem sie auf landwirtschaftlich, forst-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufge-
bracht werden. Nicht zu den ausgenommenen Stof-
fen zählen jedoch menschliche Ausscheidungen. Als 
Schmutzwasser gilt ebenfalls das in seiner Eigenschaft 
veränderte Grund- und Dränagewasser. Das in seiner 
Eigenschaft nicht veränderte Grund- und Dränagewas-
ser wird dem Niederschlagswasser gleichgesetzt. 

c) Zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
ist jede zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung be-
stimmte ortsfeste oder bewegliche Einrichtung, die von 
der Landeshauptstadt Potsdam oder in deren Auftrag 
zum Zweck der Schmutzwasserbeseitigung betrieben 
wird. Dazu hält die Landeshauptstadt Potsdam ein 
Kanalsystem vor. Nicht zu der zentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage gehören Kleinklär-
anlagen und abflusslose Gruben, die von Dritten er-
stellt sind und betrieben werden. Der Grundstücksan-
schluss einschließlich des Übergabeschachtes ist nicht 
Teil der öffentlichen Anlage. In Bereichen, in denen die 
Schmutzwasserbeseitigung durch Druckentwässerung 
erfolgt, sind die für den Betrieb des Druckentwässe-
rungsnetzes erforderlichen Pumpen einschließlich des 
Elektroanschlusses, auch wenn die sich nicht im öffent-
lichen Straßenraum befinden, Bestandteil der öffentli-
chen Anlage. 

d) Zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage 
ist jede zur Niederschlagswasserbeseitigung bestimm-
te ortsfeste oder bewegliche Einrichtung, die von der 
Landeshauptstadt Potsdam oder in deren Auftrag zum 
Zwecke der Niederschlagswasserbeseitigung betrie-
ben wird. Dazu hält die Landeshauptstadt Potsdam 
ein Kanalsystem vor. Der Grundstücksanschluss ein-
schließlich des Übergabeschachtes ist nicht Teil der 
öffentlichen Anlage. 

e) Dezentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsan-
lage 
ist jede zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 
bestimmte ortsfeste oder bewegliche Einrichtung, die 
von der Landeshauptstadt Potsdam oder in deren Auf-
trag zum Zwecke der dezentralen Schmutzwasserbe-
seitigung betrieben wird. Nicht zu der öffentlichen de-
zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage gehören 
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, die von Drit-
ten erstellt sind und betrieben werden. 

f) Kanäle 
sind Mischwasserkanäle sowie Schmutzwasser- und 
Niederschlagswasserkanäle (Trennsystem), einschließ-
lich der Sonderbauwerke wie z. B. Rückhaltebecken, 
Pumpwerke, Überläufe, wobei Schmutzwasserkanäle 
der Aufnahme von Schmutzwasser, Mischwasserka-
näle der Aufnahme von Niederschlags- und Schmutz-
wasser und Niederschlagswasserkanäle der Aufnahme 
von Niederschlagswasser dienen. 

g) Druckentwässerungsnetz 
ist das zusammenhängende Leitungsnetz, in dem der 
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Transport des Abwassers eines oder mehrerer Grund-
stücke durch den von Pumpen erzeugten Druck erfolgt. 

h) Abscheider 
sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeits-
abscheider, Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtun-
gen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die zent-
rale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage, die 
zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage oder in die dezentralen öffentlichen Schmutz-
wasserbeseitigungsanlagen durch Abscheiden aus 
dem Abwasser verhindern. 

i) Sammelkläranlagen 
sind Anlagen zur Reinigung des in den Kanälen gesam-
melten Abwassers einschließlich der Vorrichtungen zur 
Einleitung in ein Gewässer. 

j) Grundstücksanschluss 
Der Grundstücksanschluss stellt die Verbindung zwi-
schen dem Kanal und der privaten Grundstücksent-
wässerungsanlage dar, einschließlich der Grundstücks-
anschlussleitung und der ersten Reinigungs- bzw. 
Prüföffnung (im Regelfall der Übergabeschacht) des 
zu entwässernden Grundstücks. Der Grundstücksan-
schluss stellt eine Betriebsanlage der Landeshaupt-
stadt Potsdam dar, ohne Bestandteil der zentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage oder 
der zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbesei-
tigungsanlage zu sein. Die nähere technische Ausge-
staltung regelt die Landeshauptstadt Potsdam jeweils 
im Einzelfall nach Maßgabe dieser Satzung. 

k) Übergabeschacht
Der Übergabeschacht ist ein Schachtbauwerk, das zur 
Inspektion, Unterhaltung, Kontrolle, Prüfung und Rei-
nigung der Grundstücksanschlussleitung dient. Er ge-
hört zum Grundstücksanschluss. 

l) Regenrohrablauf 
Regenrohrabläufe werden am Ende von außenliegen-
den Regenfallrohren an der Grundstücksgrenze im Erd-
reich an Stelle eines Übergabeschachtes eingebaut. 
Das Regenwasser von Dächern gelangt über Dachrin-
nen und Regenfallrohre durch den Regenrohrablauf in 
die Anschlussleitung. Der Regenrohrablauf ist Teil des 
Grundstücksanschlusses. 

m) Private Grundstücksentwässerungsanlage 
ist die Grundstücksentwässerungsanlage, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, 
Ableitung oder Beseitigung des Abwassers auf dem 
privaten Grundstück dient (z.B. Hausanschlusslei-
tungen, Hebeanlagen, private Druckentwässerungs-
einrichtungen, abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen, 
Abscheider, Reinigungs- und Prüföffnung, wenn der 
Grundstücksanschluss an der Grundstücksgrenze 
endet). Sie sind nicht Bestandteil der zentralen öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage, der 
zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbesei-
tigungsanlage oder der dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen oder des Grund-
stücksanschlusses. 

n) Messschacht 
ist die Einrichtung für die Messung der Abwassermen-
ge und für die Entnahme von Abwasserproben. 

o) Probeentnahmeschacht 
ist die Einrichtung für die Entnahme von Abwasserpro-
ben. 

p) Kleinkläranlage 
ist die Anlage eines Grundstücks zur Behandlung von 
Abwasser. 

q) Wasserzähler 
ist die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechende 
Messeinrichtung, durch welche die von dem Eigentü-
mer verbrauchte Wassermenge festgestellt wird. Der 
Wasserzähler ist Bestandteil der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage. 

r) Gartenwasserzähler 
ist der Wasserzähler, der die Verbrauchsmenge misst, 
die nicht der zentralen oder dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen zugeführt wird 
(Absetzungsmenge). Dieser Wasserzähler muss den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechen und ist durch 
die Landeshauptstadt Potsdam abzunehmen und zu 
verplomben. Er ist Bestandteil der privaten Hausinstal-
lationsanlage. Ventil- oder Zapfhahnwasserzähler sind 
nur zulässig, wenn diese frostsicher angebracht wor-
den sind und durch die Landeshauptstadt Potsdam 
abgenommen und verplombt wurden. 

s) Abflusslose Grube 
ist die Anlage eines Grundstücks zum Sammeln von 
Abwasser in einem geschlossenen wasserdichten 
Sammelbehälter mit Absaugmöglichkeit. 

t) Indirekteinleiter 
ist derjenige im Sinne der Indirekteinleiterverordnung in 
Verbindung mit der Abwasserverordnung, der Abwas-
ser in die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti-
gungs-anlage, die zentrale öffentliche Niederschlags-
wasserbeseitigungsanlage oder in die dezentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen ein-
leitet oder sonst einbringt. 

u) Grundstück 
im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Ein-
tragung im Grundbuch, jeder zusammenhängende 
Grundbesitz eines Eigentümers, der eine selbstständi-
ge wirtschaftliche Einheit bildet. 

(2) Die Rechte und Pflichten, die sich aus Teil I dieser Satzung 
für Eigentümer ergeben, gelten entsprechend für Erbbau-
berechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von 
Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb bebauter Ortsteile. 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Landeshauptstadt 
Potsdam gelegenen Grundstücks kann vorbehaltlich der Re-
gelungen dieser Satzung verlangen, dass sein Grundstück 
an die zentrale öffentliche Schmutz- oder Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen wird (Anschlussrecht). 

(2) Nach der ordnungsgemäßen betriebsfertigen Herstellung 
der privaten Grundstücksentwässerungsanlage hat der 
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Eigentümer vorbehaltlich der Regelungen in dieser Satzung 
das Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser 
in die zentrale öffentliche Schmutz- oder Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage zu entsorgen (Benutzungsrecht). 

(3) Ein Anschlussrecht besteht, sobald und soweit ein Grund-
stück an die betriebsfertige zentrale öffentliche Schmutz-
oder Niederschlagswasserbeseitigungsanlage und einem 
betriebsfertigen Grundstücksanschluss angeschlossen 
werden kann. Ein Anschluss kann in der Regel erfolgen, 
wenn das Grundstück an eine öffentliche Verkehrsfläche 
angrenzt oder eine privatrechtlich oder öffentlich-recht-
lich gesicherte Zufahrt dazu nachgewiesen wird und in der 
öffentlichen Verkehrsfläche eine betriebsfertige Schmutz-
oder Niederschlagswasserleitung liegt. Der Eigentümer 
kann nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder 
bestehende Kanäle geändert werden. 

(4) Wenn und soweit der Anschluss eines Grundstücks an die 
zentrale öffentliche Schmutz- oder Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage aus technischen, betrieblichen, topo-
graphischen oder ähnlichen Gründen erhebliche Schwie-
rigkeiten bereitet, besondere Maßnahmen erfordert oder 
besondere Aufwendungen oder Kosten verursacht, kann 
die Landeshauptstadt Potsdam den Anschluss versagen. 
Dies gilt nicht, wenn sich der Eigentümer bereiterklärt, die 
mit dem Anschluss und den Betriebskosten verbundenen 
Mehraufwendungen zu tragen und auf Verlangen hierfür an-
gemessene Sicherheiten leistet. 

(5) Der Anschluss und die Benutzung sind ausgeschlossen, 
soweit die Landeshauptstadt Potsdam nach § 66 Absatz 
2 BbgWG nicht abwasserbeseitigungspflichtig ist und sie 
einen Anschluss und eine Nutzung auf Antrag des Grund-
stückseigentümers nicht ausnahmsweise unter Beachtung 
der wassergesetzlichen Vorschriften zulässt. 

(6) Für Niederschlagswasser, welches durch Versickerung, 
Verrieselung, Verregnung oder unmittelbare Einleitung in 
ein Gewässer beseitigt werden kann, ohne dass dadurch 
das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der 
Gewässer, beeinträchtigt wird, besteht kein Anschluss- und 
Benutzungsrecht. Niederschlagswasserbeseitigungspflich-
tig ist insoweit der jeweilige Eigentümer, Erbbauberechtigte 
oder Nutzer des Grundstücks nach § 9 des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes. Die Landeshauptstadt Potsdam 
kann den Anschluss und die Benutzung der zentralen öf-
fentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage unter 
Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften in begrün-
deten Fällen zulassen. 

(7) Eine dauerhafte Einleitung von Grund- und Dränage-
wasser in die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage, die zentrale öffentliche Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage oder die dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen ist nicht zulässig. Eine 
zeitweise Einleitung bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die Landeshauptstadt Potsdam. Die Genehmigung 
kann widerruflich, befristet oder unter Auflagen erteilt wer-
den. Mit dem Antrag sind die Daten zur Beschaffenheit des 
Grund- und Dränagewassers sowie die geplante Dauer und 
Menge der Einleitung vorzulegen. 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maß-

gabe dieser Satzung an die zentrale öffentliche Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage anzuschließen, sobald auf dem 
Grundstück Schmutzwasser auf Dauer anfällt und die 
zentrale öffentliche Anlage betriebsbereit vorhanden ist 
(Anschlusszwang). Dauernder Anfall von Schmutzwasser 
ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden 
für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke 
bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begon-
nen wurde. 

(2) Entsteht die Möglichkeit des Anschlusses für bereits be-
baute oder anderweitig genutzte Grundstücke erstmalig 
durch Errichtung der zentralen öffentlichen Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage und des Grundstücksanschlusses, 
so ist der tatsächliche Anschluss innerhalb von drei Mona-
ten nach Mitteilung über die betriebsfertige Herstellung der 
Grundstücksanschlüsse vorzunehmen. 

(3) Ist die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsan-
lage vor dem Grundstück nicht betriebsbereit hergestellt, 
so besteht für das Grundstück der Anschlusszwang an 
die jeweilige dezentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage. 

(4) Es besteht kein Anschlusszwang an eine der öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen, wenn das Schmutz-
wasser wegen seiner Art und Menge nicht zusammen mit 
dem sonstigen Schmutzwasser beseitigt werden kann. Der 
Eigentümer hat in diesem Fall eine ordnungsgemäße Ent-
sorgung des Schmutzwassers sicherzustellen und diese 
gegenüber der Landeshauptstadt Potsdam nachzuweisen. 

(5) Grundstücke, auf denen entgegen § 3 Absatz 6 Satz 1 an-
fallendes Niederschlagswasser nicht am Ort des Anfalls 
verwendet oder versickert werden kann, sind an die zen-
trale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage 
anzuschließen. Die Regelungen des § 4 Absatz 2, 7 und 8 
gelten entsprechend. 

(6) Besteht ein Anschluss an die zentrale öffentliche Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage, so hat der Eigentümer alles 
Schmutzwasser in die zentrale öffentliche Schmutzwasser-
beseitigungsanlage einzuleiten (Benutzungszwang). Be-
steht ein solcher Anschluss nicht, so hat der Eigentümer 
alles Schmutzwasser sowie allen Klärschlamm in die jeweili-
ge dezentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanla-
ge einzuleiten (Benutzungszwang). Er hat auf Verlangen der 
Landeshauptstadt Potsdam die dafür erforderliche Über-
wachung zu dulden. 

(7) Entsteht die Anschlussmöglichkeit vor der Errichtung einer 
baulichen Anlage, so ist das Grundstück unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von drei Monaten nach der Fer-
tigstellung der baulichen Anlage an die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage bzw. Niederschlags-
wasserbeseitigungsanlage anzuschließen. 

(8) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der 
Schmutz- bzw. Niederschlagswassereinleitung nach Menge 
oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss 
vor dem Beginn der Benutzung des Baus hergestellt sein. 

(9) Die Landeshauptstadt Potsdam kann den Anschluss oder 
die Benutzung der zentralen öffentlichen Schmutzwasser- 
bzw. Niederschlagswasserbeseitigungsanlage durch un-
bebaute Grundstücke verlangen oder zulassen, wenn be-
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sondere Gründe (z. B. das Auftreten einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung) oder das öffentliche 
Wohl dies erfordern. 

(10) Werden an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die 
noch nicht mit Kanälen ausgestattet sind, aber später da-
mit versehen werden sollen, bauliche Anlagen errichtet, so 
sind, wenn die Landeshauptstadt Potsdam dies verlangt, 
alle Einrichtungen für den späteren Anschluss vorzuberei-
ten; das Gleiche gilt, wenn für bereits bestehende bauliche 
Anlagen die vorhandene Grundstücksentwässerungsanla-
ge wesentlich geändert oder neu angelegt werden soll. 

(11) Für alle Grundstücke, auf denen eine Kleinkläranlage betrie-
ben wird, besteht hinsichtlich der Fäkalschlammentsorgung 
der Anschlusszwang an die jeweilige dezentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage. 

§ 5 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Der Eigentümer kann im Einzelfall auf seinen schriftli-
chen Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für 
Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn 
ein besonderes begründetes Interesse an einer anderwei-
tigen geordneten und wasserwirtschaftlich schadlosen Be-
seitigung oder Verwertung des Schmutzwassers besteht, 
eine erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis erteilt wurde 
und eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
nicht zu besorgen ist. 

(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Ab-
satzes 1 liegt nicht vor, wenn die anderweitige Beseitigung 
oder Verwertung des Schmutzwassers allein dazu dienen 
soll, Kostenerstattungen zu erlangen oder Gebühren zu 
sparen. 

(3) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen und unter 
Auflagen erteilt werden. Sofern sie nicht befristet erteilt wird, 
ist sie mit einem Widerrufsvorbehalt zu versehen. 

§ 6
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung 
berechtigt oder verpflichtet, so kann die Landeshauptstadt 
Potsdam durch eine Vereinbarung mit ihm ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen, soweit öffentlich-rechtli-
che Vorschriften dem nicht entgegenstehen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der 
Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, so-
weit dies auch in Ansehung der Vorschriften der übrigen 
Nutzer der Einrichtungen sachgerecht ist. 

§ 7
Grundstücksanschluss 

(1) Der Grundstücksanschluss ist – ohne Bestandteil der zen-
tralen öffentlichen Schmutz- oder Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage zu sein – Betriebsanlage der Landes-
hauptstadt Potsdam. Er wird von der Landeshauptstadt 
Potsdam hergestellt, erneuert, verändert, beseitigt und 
unterhalten. 

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam entscheidet über die Zahl, 

die Art, die Dimensionierung und die Lage der Grund-
stücksanschlüsse sowie deren Änderung nach Anhörung 
des Eigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten 
Interessen. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal 
das Grundstück anzuschließen ist. 

(3) Jedes Grundstück soll einen unmittelbaren Anschluss an 
den Kanal haben. Er muss zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein. Der Eigentümer hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grund-
stücksanschlusses auf seinem Grundstück zu schaffen. 
Er darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen. 

(4) Der Anschluss an die zentrale öffentliche Schmutz- oder 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage sowie jede Än-
derung des Grundstücksanschlusses sind vom Eigen-
tümer unter Benutzung eines bei der Landeshauptstadt 
Potsdam erhältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu 
beantragen. Vorbehaltlich einer Entscheidung im Einzelfall 
muss jedes Grundstück einen eigenen Grundstücksan-
schluss haben. 

(5) Befindet sich das zu entwässernde Grundstück nicht un-
mittelbar an einem öffentlichen Kanal (z. B. Bebauungen in 
zweiter Reihe, Hinterlieger) und kann die Entsorgung daher 
nur über Grundstücke Dritter erfolgen, so hat der Eigen-
tümer des zu entwässernden Grundstücks den Nachweis 
der grundbuchlichen Sicherung der Leitungsrechte auf dem 
dienenden Grundstück (Vorderlieger) beizubringen. 

(6) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere 
selbständige Grundstücke aufgeteilt, gelten die Regelungen 
der Absätze 1 bis 5 entsprechend. 

(7) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die zentrale 
öffentliche Schmutz- oder Niederschlagswasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen oder anzuschließen ist, muss 
die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau 
von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und derglei-
chen sowie von Sonderbauwerken zulassen. Er hat ferner 
das Anbringen von Hinweisschildern zu dulden, soweit die-
se Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des 
auf seinem Grundstück anfallenden Schmutz- und Nieder-
schlagswassers erforderlich sind. 

(8) Der Eigentümer hat jede Beschädigung des Grundstücks-
anschlusses, insbesondere Undichtigkeiten von Leitungen 
sowie sonstige Störungen unverzüglich der Landeshaupt-
stadt Potsdam mitzuteilen. 

(9) Auf Antrag der Eigentümer können mehrere Grundstücke 
durch einen gemeinsamen Anschluss an die zentrale öffent-
liche Schmutz- oder Niederschlagswasserbeseitigungsan-
lage entwässert werden. Die Entscheidung trifft die Lan-
deshauptstadt Potsdam nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Beachtung der Belange des Eigentümers. Die Benut-
zungs- und Unterhaltungsrechte der jeweiligen Eigentümer 
sind privatrechtlich durch Gewährung von Dienstbarkeiten 
abzusichern. 

(10) Die Landeshauptstadt Potsdam kann in Ausnahmefällen 
auf Antrag gestatten, dass ein Grundstück mit mehreren 
Gebäuden durch mehrere Grundstücksanschlüsse über die 
zentrale öffentliche Schmutz- oder Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage entwässert wird. 
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§ 8
Übergabeschacht/Regenrohrablauf/ Druckentwässerung 

(1) In der Regel endet der Grundstücksanschluss mit dem 
Übergabeschacht. Der Übergabeschacht soll grundsätzlich 
auf dem zu entwässernden Grundstück errichtet werden. 
Er soll sich 1 m hinter der Grundstücksgrenze auf dem zu 
entsorgenden Grundstück befinden. Der Übergabeschacht 
wird durch die Landeshauptstadt Potsdam errichtet. 

In Fällen des § 7 Absatz 5 (Hinterlieger) soll sich der Über-
gabeschacht 1 m hinter der Grundstücksgrenze auf dem 
unmittelbar an dem öffentlichen Kanal liegenden dienenden 
Grundstück (Vorderlieger) befinden. 

(2) In Fällen in denen die Versickerung des Niederschlagswas-
sers auf dem Grundstück nicht vollständig möglich ist und 
die Gebäudeaußenkante an der Grundstückskante endet, 
endet die Leitung des Grundstücksanschlusses im Regen-
rohrablauf im öffentlichen Bereich an der Grundstücksgren-
ze, anstelle des Übergabeschachtes. Der Regenrohrablauf 
wird durch die Landeshauptstadt Potsdam errichtet. 

(3) Befindet sich die Gebäudeaußenkante an der Grundstücks-
grenze und ist die Errichtung eines Übergabeschachtes 
nach Abs. 1 nicht möglich, so endet der Grundstücksan-
schluss an der Grundstücksgrenze. 

(4) Bei Druckentwässerungsanlagen gehören die Pumpen-
schächte und die Verbindungsleitungen bis zum Anschluss 
an die öffentliche Druckleitung einschließlich der Absperr-
vorrichtungen zum Grundstücksanschluss. 

§ 9 
Private Grundstücksentwässerungsanlagen 

(1) Jedes Grundstück, das an die zentrale öffentliche Schmutz- 
oder Niederschlagswasserbeseitigungsanlage der Landes-
hauptstadt Potsdam angeschlossen wird, ist vorher von 
dem Eigentümer mit einer eigenen Schmutz- bzw. Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlage zu versehen, die nach 
den anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu be-
treiben und zu unterhalten ist. In Gebieten mit Mischsys-
tem ist für jedes Grundstück ein Anschluss, in Gebieten mit 
Trennsystem je ein Anschluss für Schmutz- und für Nieder-
schlagswasser herzustellen. 

(2) Die private Grundstücksentwässerungsanlage führt zum
Übergabeschacht oder zur Leitung an der Grundstücks-
grenze oder zum Regenrohrablauf (Grundstücksanschluss). 
Die Landeshauptstadt Potsdam kann verlangen, dass zu-
sätzlich ein Messschacht und ein Probeentnahmeschacht 
zu erstellen ist. 

(3) Endet der Grundstücksanschluss an der Grundstücksgren-
ze, ist die Reinigungs- und Prüföffnung durch den Eigen-
tümer sohlgleich mit der Öffnung nach oben unmittelbar 
an der Hauseinführung anzuordnen. Die Reinigungs- und 
Prüföffnung wird grundsätzlich auf dem zu entwässernden 
Grundstück errichtet. Die ständige Erreichbarkeit, Zugäng-
lichkeit und Baufreiheit zu Wartungs- und Reinigungszwe-
cken der Reinigungs- und Prüföffnung muss gegeben sein. 
Sie muss den allgemeinen Regeln der Technik entsprechen. 

(4) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, so kann die 
Landeshauptstadt Potsdam vom Eigentümer den Einbau 
und den Betrieb einer Hebeanlage zur ordnungsgemäßen 

Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung verlan-
gen. 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus den Kanälen hat 
sich jeder Eigentümer selbst zu schützen. Die technischen 
Bestimmungen für den Bau von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen DIN 1986 gegen Rückstau in der jeweils 
gültigen Fassung und DIN-EN 12056 sind zu beachten. 
Für Schäden durch Rückstau haftet die Landeshauptstadt 
Potsdam nicht. 

(6) Auf Grundstücken, die nicht an die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden 
können, ist eine abflusslose Grube oder eine Kleinkläranla-
ge in angemessener Größe durch den Eigentümer zu be-
treiben, sofern auf dem Grundstück Schmutzwasser anfällt. 
Die private Grundstücksentwässerungsanlage muss für das 
Sammeln von Schmutzwasser zugelassen und dicht sein. 
Sie muss auf dem Grundstück so angeordnet sein, dass 
sie mit vertretbarem Aufwand erreichbar ist und entleert 
werden kann. Auch muss die private Grundstücksentwäs-
serungsanlage frei zugänglich sein und jederzeit überwacht 
werden können. Die Abdeckung der abflusslosen Grube 
muss dauerhaft, verkehrssicher und so beschaffen und ge-
sichert sein, dass Gefahren nicht entstehen. Die Betreibung 
einer Kleinkläranlage setzt das Vorliegen einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis voraus. 

(7) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die 
laufende Unterhaltung der privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlage führt der Eigentümer durch. Die Arbeiten 
müssen sach- und fachgerecht und entsprechend etwai-
ger besonderer Vorschriften der Landeshauptstadt Pots-
dam durchgeführt werden. Die Landeshauptstadt Potsdam 
kann jeder Zeit fordern, dass die auf den Grundstücken be-
findlichen Entwässerungsanlagen in den Zustand gebracht 
werden, der den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung entspricht. 

§ 10 
Zulassung der privaten 

Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die private Grundstücksentwässerungsanlage herge-
stellt oder geändert wird, sind der Landeshauptstadt Potsdam 
folgende Unterlagen in doppelter Ausfertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maß-
stab 1:500 bzw. ausführlicher Lageplan; 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:250, aus 
denen der Verlauf der Leitungen und im Falle des § 9 
Absatz 6 die Lage der abflusslosen Grube bzw. Klein-
kläranlage ersichtlich sind; 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der 
Grundstücksentwässerungsanlage im Maßstab 1:250, 
bezogen auf DHHN (Deutsches Haupthöhennetz), aus 
denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlen-
höhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, die Quer-
schnitte und Gefälle der Kanäle und Schächte sowie 
die höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind; 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwas-
ser, das in seiner Beschaffenheit nicht häuslichem Ab-
wasser entspricht, zugeführt werden soll, ferner Anga-
ben über: 



48 Sonderamtsblatt Nr. 30/2022 der Landeshauptstadt Potsdam  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

	
	 	 	 	 	

 

 

 

 

 

	
	 	

 

 

 

  
 

 

	
	 	 	

	 	

 

aa) Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewoh-
ner auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser 
mit erfasst werden soll, 

bb) Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsma-
terials, der Erzeugnisse, 

cc) die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge, 
dd) Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einlei-

ten bestimmten Abwassers; 
ee) die Zeiten, in denen eingeleitet wird, 
ff) die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Rei-

nigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Be-
messungsnachweis; 

e) Angaben zu 
aa) versiegelter und befestigter Fläche, 
bb) Versickerungsanlagen, 
cc) Rückhalteanlagen sowie 
dd) Brauch- und/oder Niederschlagswassernutzungs-

anlagen. 

Auf Anforderung der Landeshauptstadt Potsdam sind die 
Unterlagen durch weitergehende Angaben zu ergänzen. 
Alle Unterlagen sind von den Eigentümern und Planfertigern 
zu unterschreiben. 

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam prüft, ob die beabsichtigten 
privaten Grundstücksentwässerungsanlagen den Bestim-
mungen dieser Satzung entsprechen. Sofern Mängel nicht 
festgestellt wurden, erteilt die Landeshauptstadt Potsdam 
schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Ausfertigung der 
eingereichten Unterlagen mit einem Zustimmungsvermerk 
zurück. Die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auf-
lagen erteilt werden. Anderenfalls setzt die Landeshaupt-
stadt Potsdam dem Eigentümer unter Angabe der Mängel 
eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten 
Unterlagen sind erneut einzureichen. 

(3) Mit dem Bau oder der Änderung der privaten Grundstücks-
entwässerungsanlage darf erst nach schriftlicher Zustimmung 
der Landeshauptstadt Potsdam begonnen werden. Eine Ge-
nehmigungspflicht nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

(4) Durch die Landeshauptstadt Potsdam können in begrün-
deten Fällen Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3 zuge-
lassen werden, soweit straßen-, bau- und wasserrechtliche 
Bestimmungen davon nicht berührt werden. 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der privaten 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Der Eigentümer hat der Landeshauptstadt Potsdam den 
Beginn des Herstellens, des Änderns und des Ausführens 
größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens von 
privaten Grundstücksentwässerungsanlagen zwei Wochen 
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unterneh-
mer zu benennen. Muss wegen Gefahr in Verzug mit den 
Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn inner-
halb von 24 Stunden nach dem gefahrschaffenden Ereignis 
schriftlich anzuzeigen. 

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam ist berechtigt, die Arbeiten 
zu überprüfen. 

(3) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen 
Frist durch den Eigentümer zu beseitigen. Die Beseitigung 

der Mängel ist der Landeshauptstadt Potsdam zur Nach-
prüfung anzuzeigen. 

(4) Die Landeshauptstadt Potsdam kann verlangen, dass die 
private Grundstücksentwässerungsanlage nur mit ihrer Zu-
stimmung in Betrieb genommen wird. 

(5) Die Zustimmung nach § 10 Absatz 3 und die Prüfung der 
privaten Grundstücksentwässerungsanlage durch die Lan-
deshauptstadt Potsdam befreien den Eigentümer und von 
ihm mit der Durchführung Beauftragte nicht von der Verant-
wortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlage. 

§ 12
Überwachung und Auskunftspflicht 

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam ist befugt, die private 
Grundstücksentwässerungsanlage jederzeit zu überprüfen, 
Abwasserproben zu entnehmen, Messungen durchzufüh-
ren und diesbezügliche Daten zu erheben. Dasselbe gilt für 
die Grundstücksanschlüsse, Mess- und Probeschächte, 
auch soweit die Landeshauptstadt Potsdam sie nicht selbst 
unterhält. Zu diesem Zweck ist den Bediensteten der Lan-
deshauptstadt Potsdam oder den Mitarbeitern der in ihrem 
Auftrag tätigen Unternehmen, die sich auf Verlangen auszu-
weisen haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu 
gewähren und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der 
Eigentümer wird davon möglichst vorher verständigt; das 
gilt nicht für Probeentnahmen und Abwassermessungen. 

(2) Der Eigentümer hat auf Verlangen der Landeshauptstadt 
Potsdam die Dichtheit der privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlage nachzuweisen. Als Nachweis ist durch den 
Eigentümer das Protokoll über die Dichtheitsprüfung vor-
zulegen. Die Dichtheitsprüfung ist von einem fachkundigen 
Unternehmen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik durchführen zu lassen. Die Landeshauptstadt Pots-
dam kann jederzeit verlangen, dass die vom Eigentümer zu 
unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, 
der Störungen anderer Einleiter und Beeinträchtigungen 
der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsan-
lage, der zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbesei-
tigungsanlage oder der dezentralen öffentlichen Schmutz-
wasserbeseitigungsanlagen ausschließt. 

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser, Abwasser von In-
direkteinleitern oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit 
erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht, zugeführt, 
kann die Landeshauptstadt Potsdam den Einbau und den 
Betrieb von Überwachungseinrichtungen (Probeschächte, 
Messschächte, Messeinrichtungen und Einrichtungen zur
Übermittlung von Messdaten) verlangen. 

(4) Der Eigentümer hat Störungen und Schäden an den Grund-
stücksanschlüssen, Probeschächten, Messschächten, der 
privaten Grundstücksentwässerungsanlage, Überwa-
chungseinrichtungen und etwaigen Vorbehandlungsanlagen 
unverzüglich der Landeshauptstadt Potsdam anzuzeigen. 

§ 13 
Stilllegung von privaten Grundstücksentwässerungsan-

lagen auf Grundstücken 

(1) Abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen sind außer Betrieb 
zu setzen, sobald ein Grundstück an die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist; das 
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Gleiche gilt für Grundstückskläranlagen, sobald die Abwäs-
ser einer ausreichenden Sammelkläranlage zugeführt wer-
den. Sonstige private Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Schmutzwasserbe-
seitigungsanlage angeschlossen ist und sie zur ordnungs-
gemäßen Schmutzwasserbeseitigung nicht mehr erforder-
lich sind. 

(2) Die Außerbetriebsetzung ist der Landeshauptstadt Pots-
dam unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Diese ist berech-
tigt, die Außerbetriebsetzung zu überprüfen. 

§ 14 
Einleitungsbedingungen 

(1) In die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsan-
lage, die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseiti-
gungsanlage oder die dezentralen öffentlichen Schmutz-
wasserbeseitigungsanlagen dürfen Stoffe nicht eingeleitet 
oder eingebracht werden, die den Anforderungen nach 
Anlage 1 zu dieser Satzung nicht entsprechen und die ge-
eignet sind, 

– die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu gefährden, 
– die dort beschäftigten Personen zu gefährden oder de-

ren Gesundheit zu beeinträchtigen, 
– die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanla-

ge, die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseiti-
gungsanlage oder die dezentralen öffentlichen Schmutz-
wasserbeseitigungsanlagen oder die angeschlossenen 
Grundstücke zu gefährden oder zu beschädigen, 

– den Betrieb der zentralen öffentlichen Schmutzwasser-
beseitigungsanlage, der zentralen öffentlichen Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlage oder der dezentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen zu er-
schweren, zu behindern, zu beeinträchtigen oder zu ver-
teuern, 

– die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche, gärtneri-
sche oder sonstige Verwertung oder Beseitigung des 
Klärschlammes zu erschweren oder zu verhindern, 

– sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die 
Gewässer, auch dadurch auszuwirken, dass die Gefahr 
besteht, die Anforderungen der wasserrechtlichen Ein-
leitungserlaubnis nicht einhalten zu können. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für: 

a) feuergefährliche oder brandbeschleunigende Stoffe 
wie z. B. Benzin, Öl, Benzol, 

b) infektiöse Stoffe, 
c) Medikamente, 
d) radioaktive Stoffe, 
e) Farbstoffe, 
f) Lösungsmittel, 
g) Abwasser oder andere Stoffe, die gesundheitsschäd-

liche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 
können, 

h) feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 
Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharz, 
Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten, 

i) Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jau-
che, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltun-
gen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

j) Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbe-
handlungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläran-

lagen und Abortgruben unbeschadet städtischer Re-
gelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 

k) Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis 
einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit 
oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden 
oder erbgutveränderten Wirkung als gefährlich zu be-
werten sind wie u. a. Schwermetalle, Cyanide, halo-
genierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromaten, 
Phenole. 

Ausgenommen vom Einleitungsverbot sind: 
aa) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwas-

ser in der Art und in der Menge, wie sie auch im 
Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzu-
treffen sind, 

bb) Stoffe, die nicht vermieden oder nicht in einer Vor-
behandlungsanlage zurückgehalten werden kön-
nen und deren Einleitung die Landeshauptstadt 
Potsdam in den Einleitungsbedingungen nach Ab-
satz 3 zugelassen hat, 

l) betriebliches Abwasser aus Industrie- und Gewerbe-
betrieben und Abwasser von Indirekteinleitern, das 
º den Anforderungen gemäß WHG und BbgWG und 

der dazu erlassenen IndV sowie der AbwV in der 
jeweils geltenden Fassung nicht entspricht, 

º aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
º als Kühlwasser benutzt worden ist, 
º den Anforderungen nach Anlage 1 zu dieser Sat-

zung nicht entspricht, 

m) Kondensat aus Brennwertkesseln mit einer Leistung 
größer als 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Absatz 2 k) bb) und l) 
werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen im 
Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. Die Verein-
barung ist mit einem Widerrufsvorbehalt zu versehen. In ihr 
kann insbesondere vereinbart werden, dass Messvorrich-
tungen auf dem Grundstück vom Eigentümer errichtet und 
mit einer zentralen Informationsanlage dauerhaft verbunden 
werden. 

(4) Die Landeshauptstadt Potsdam kann die Einleitungsbedin-
gungen nach Absatz 3 widerrufen und/oder neu festlegen, 
wenn die Einleitung von Abwasser in die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage, die zentrale öffentli-
che Niederschlagswasserbeseitigungsanlage oder die de-
zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 
nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge wesentlich 
geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb  der zen-
tralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage, der 
zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage oder der dezentralen öffentlichen Schmutzwasser-
beseitigungsanlagen geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Die Landeshauptstadt Potsdam kann Fristen fest-
legen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten An-
forderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt wer-
den müssen. 

(5) Unbeschadet der sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestim-
mungen kann die Landeshauptstadt Potsdam die Einleitung 
von Stoffen im Sinne der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn 
der Eigentümer Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre 
gefährdende oder schädigende oder den Betrieb der zen-
tralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage, der 
zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungs-
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anlage oder der dezentralen öffentlichen Schmutzwasser-
beseitigungsanlagen erschwerende Wirkung verlieren. In 
diesem Fall hat er der Landeshauptstadt Potsdam eine 
Beschreibung nebst Plänen in doppelter Fertigung vorzu-
legen. Die Landeshauptstadt Potsdam kann die Einleitung 
der Stoffe zulassen, erforderlichenfalls nach Anhörung eines 
oder mehrerer Sachverständigen für den Gewässerschutz, 
sofern sonstige öffentlich-rechtliche – insbesondere was-
sergesetzliche – Bestimmungen dem nicht entgegenste-
hen. 

(6) Besondere Vereinbarungen zwischen der Landeshaupt-
stadt Potsdam und einem Eigentümer, die das Einleiten 
von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 durch entsprechende 
Vorkehrungen an der zentralen öffentlichen Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage, der zentralen öffentlichen Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlage oder der dezentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen ermög-
lichen, bleiben vorbehalten. 

(7) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine private An-
lage oder in die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage, die zentrale öffentliche Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage oder in eine der dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen gelangen, ist die Lan-
deshauptstadt Potsdam unverzüglich zu verständigen. 

§ 15 
Abscheider 

(1) Sofern mit dem Schmutz- bzw. Niederschlagswasser 
Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Benzin, Benzol, Öle oder Fet-
te, mit abgeschwemmt werden können, sind in die private 
Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschal-
ten. Abscheider sind entsprechend DIN 1999-100 (Ölab-
scheider) und DIN 4040-100 (Fettabscheider) zu errichten 
und zu betreiben und insoweit ausschließlich zu benutzen. 

(2) Die Errichtung und Inbetriebnahme der Abscheider ist der 
Landeshauptstadt Potsdam durch den Eigentümer oder die 
gemäß § 2 Absatz 2 Verpflichteten und Berechtigten schrift-
lich anzuzeigen. 

(3) Die Abscheider müssen in regelmäßigen Abständen oder 
bei Bedarf entleert werden. 

(4) Über die ordnungsmäßige Entleerung ist der Eigentümer 
oder der gemäß § 2 Absatz 2 Verpflichtete und Berechtigte 
nachweispflichtig. 

(5) Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 

§ 16 
Untersuchung des Abwassers 

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam kann über die Art und die 
Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers 
Auskunft verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet 
oder die Art und die Menge des eingeleiteten Abwassers 
geändert werden, ist der Landeshauptstadt Potsdam auf 
Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe 
enthält, die unter das Verbot des § 14 fallen. 

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam kann eingeleitetes Abwas-
ser jederzeit, auch periodisch, untersuchen lassen. Sie be-
stimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus 
der Probenahmen. Ergibt die Untersuchung einen Verstoß 

gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung, trägt 
der Eigentümer die Kosten für die Untersuchung, andern-
falls trägt sie die Landeshauptstadt Potsdam. Die Landes-
hauptstadt Potsdam kann verlangen, dass die nach § 12
Absatz 3 eingebauten Überwachungseinrichtungen ord-
nungsgemäß betrieben und ihr die Messergebnisse vorge-
legt werden. 

(3) Bedienstete und Mitarbeiter der Landeshauptstadt Pots-
dam und von ihr Beauftragte Dritte können die anzuschlie-
ßenden oder die angeschlossenen Grundstücke nach vor-
heriger Anmeldung betreten, wenn dies zur Durchführung 
der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen 
erforderlich ist. Ist Gefahr in Verzug, kann die vorherige An-
meldung unterbleiben. 

§ 17 
Haftung 

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam haftet unbeschadet des 
nachfolgenden Absatzes 2 nicht für Schäden, die durch 
Betriebsstörungen der zentralen öffentlichen Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage, der zentralen öffentlichen Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlage oder der dezentralen öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen oder durch 
Rückstau infolge von unabwendbaren Naturereignissen 
hervorgerufen werden. 

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam haftet für Schäden, die 
sich aus dem Benutzen der zentralen öffentlichen Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage, der zentralen öffentlichen Nie-
derschlagswasserbeseitigungsanlage oder der dezentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen ergeben, 
nur dann, wenn sie von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurden. 

(3) Der Eigentümer hat für die ordnungsgemäße Benutzung 
der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage, der zentralen öffentlichen Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage oder der dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen einschließlich des 
Grundstücksanschlusses zu sorgen. 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonder-
vereinbarung schuldhaft zuwiderhandelt, haftet der Lan-
deshauptstadt Potsdam gegenüber für alle dieser dadurch 
entstehenden Schäden. Dasselbe gilt für Schäden, die 
durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwäs-
serungsanlage verursacht werden. Mehrere Verpflichtete 
haften als Gesamtschuldner. 

§ 18 
Grundstücksbenutzung 

(1) Der Eigentümer kann gemäß § 93 WHG verpflichtet wer-
den, das unterirdische Durchleiten von Abwasser in ge-
schlossenen Leitungen zu dulden, wenn die Verlegung der 
Leitung an anderer Stelle nur mit erheblichem Mehraufwand 
durchgeführt werden könnte. 

(2) Die Verfahrensgrundsätze richten sich nach den §§ 93 – 99 
WHG. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Verkehrswe-
ge und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswe-
gen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 



Sonderamtsblatt Nr. 30/2022 der Landeshauptstadt Potsdam 51  

	 	 	 	

	

	
	 	 	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

	

 

  
  

  
  
  

	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

 

 

 

 

 

 

Teil II – Abgabenrechtliche Bestimmungen 

§ 19
Abgabentatbestände 

Die Landeshauptstadt Potsdam erhebt nach Maßgabe dieser 
Satzung Gebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage, der dezentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen und der zent-
ralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage nach 
§ 6 KAG sowie für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, 
Unterhaltung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen zur 
Abwasserbeseitigung einen Kostenersatz nach § 10 KAG. 

§ 20 
Gebühren für die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage 

(1) Die Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der zent-
ralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage setzt 
sich aus einer Mengen- und einer Grundgebühr zusammen. 
Die Mengengebühr wird nach der Schmutzwassermenge 
berechnet, die in die zentrale öffentliche Schmutzwasser-
beseitigungsanlage eingeleitet wird. Die Berechnungsein-
heit ist ein Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. Den Maßstab 
für die Grundgebühr bildet die Wasserzählergröße (Qn) 
bzw. der erforderliche Dauerdurchfluss (Q3) des jeweiligen 
Wasserzählers, insofern gesonderte geeichte Abwasser-
zähler vorhanden sind, gilt die tatsächlich eingeleitete Men-
ge Schmutzwasser. Insoweit kein Wasserzähler vorhanden 
ist, bildet die bei vergleichbaren Grundstücksverhältnissen 
zur Versorgung erforderliche Wasserzählergröße (Qn) bzw. 
erforderliche Dauerdurchfluss (Q3) des Wasserzählers den 
Maßstab für die Grundgebühr. Wird das Benutzungsver-
hältnis im laufenden Kalenderjahr begründet oder beendet, 
ist die Grundgebühr anteilig zu entrichten. 

(2) Als der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage zugeführte Schmutzwassermenge gilt 

a) die aus der zentralen öffentlichen Wasserversorgungs-
einrichtung dem Grundstück zugeführte und durch 
Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

b) die aus einer nicht öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage dem Grundstück zugeführte und durch Wasser-
zähler ermittelte Wassermenge, 

c) die auf dem Grundstück gewonnene oder sonst zuge-
führte Wassermenge. 

(3) Die Wassermenge nach Absatz 2 Buchstabe b) und c) hat 
der Eigentümer der Landeshauptstadt Potsdam nach Ab-
lauf des Erhebungszeitraums (Kalenderjahr) innerhalb der 
nachfolgenden zwei Monate nachzuweisen. Der Nachweis 
ist vom Eigentümer durch einen dem Stand der Technik 
entsprechenden, geeichten und von der Landeshaupt-
stadt Potsdam verplombten Wasserzähler zu führen. In 
Ausnahmefällen kann die Landeshauptstadt Potsdam auf 
den Nachweis durch einen Wasserzähler verzichten, wenn 
er gleichwertig – etwa durch ein Gutachten eines öffentlich 
bestellten Sachverständigen – auf andere Weise durch den 
Eigentümer geführt werden kann. 

(4) Wird der Nachweis nicht oder nicht ordnungsgemäß inner-
halb der vorgenannten Frist vom Eigentümer geführt, ist 
die Landeshauptstadt Potsdam berechtigt, die Zahl der 
m³ Schmutzwasser zu schätzen. Gleiches gilt, wenn eine 
für die Ermittlung der Schmutzwassermenge maßgebliche 

Messvorrichtung die Wassermenge nichtzutreffend angibt 
bzw. fehlerhaft arbeitet oder eine von der Wasserversor-
gungseinrichtung ermittelte Wassermenge gemäß Absatz 2 
Buchstabe a) nicht vorliegt. 

(5) Die Wassermenge, die nachweislich nicht in die zentrale 
öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt ist, 
wird auf Antrag des Eigentümers bei der sich gemäß Absatz 
1 ergebenden Schmutzwassermenge abgesetzt (Abset-
zungsmenge). Der Antrag ist bis zum Ende des Erhebungs-
zeitraumes bei der Landeshauptstadt Potsdam einzurei-
chen. Er gilt auch für die Folgejahre, längstens jedoch bis 
zum Ablauf der Eichfrist. Für die Führung des Nachweises 
gelten die Absätze 3 und 4 sinngemäß. 

(6) Die erforderliche Messeinrichtung (Gartenwasserzähler) zur 
Ermittlung der Wassermengen nach Absatz 5 muss den eich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen und fachgerecht einge-
baut werden. Er ist durch die Landeshauptstadt Potsdam zu 
verplomben. Die Messeinrichtung ist Bestandteil der privaten 
Hausinstallationsanlage. Alle mit ihr in Zusammenhang ste-
henden Kosten trägt der Eigentümer. Je Grundstück ist nur 
eine Zähleranlage zulässig. Ausnahmen können in begründe-
ten Einzelfällen zugelassen werden. Für die Verplombung und 
technische Abnahme macht die Landeshauptstadt Potsdam 
bei der Einrichtung Kosten in Höhe von 105,00 € geltend. 

(7) Der Gebührensatz für die Mengengebühr (Schmutzwasser 
zentral) beträgt für den Erhebungszeitraum 

4,08 €/m³ 

(8) Die Grundgebühr (Schmutzwasser zentral) beträgt jährlich 

≥ Qn 2,5 /Q3 4 90,00 € 
≥ Qn 6 /Q3 10 306,00 € 
≥ Qn 10 /Q3 16 603,00 € 
≥ Qn 15 /Q3 25 2.403,00 € 
≥ Qn 40 /Q3 63 6.003,00 € 

§ 21 
Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserentsor-
gung von Grundstücken der dezentralen öffentlichen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlage II 

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam erhebt Gebühren für die 
Benutzung der dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbe-
seitigungsanlage II. 

(2) Die Benutzungsgebühr nach Absatz 1 setzt sich aus einer 
Mengen- und einer Grundgebühr zusammen. 

(3) Die Mengengebühr wird nach der Schmutzwassermenge 
berechnet, die in die dezentrale öffentliche Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage II eingeleitet wird. Die Berechnungs-
einheit ist ein Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. Als in die 
dezentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage II 
eingeleitet, gilt 

1. die aus der zentralen öffentlichen Wasserversorgungs-
einrichtung dem Grundstück zugeführte und durch 
Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

2. die aus einer nicht öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage dem Grundstück zugeführte und durch Wasser-
zähler gemessene Wassermenge, 

3. die auf dem Grundstück gewonnene oder ihm sonst 
zugeführte Wassermenge. 
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(4) Für Grundstücke nach Absatz 1 gelten die Regelungen des 
§ 20 die Absätze 3 bis 6 dieser Satzung entsprechend. 

(5) Für die Entleerung von abflusslosen Gruben beträgt die 
Mengengebühr (Fäkalgebühr) für den Erhebungszeitraum 

4,08 €/m³ 

(6) Wird für die Entleerung die Verlegung eines Schlauches er-
forderlich, so wird zusätzlich für jeden Meter Schlauchlän-
ge 1,08 €/m und Abfuhr berechnet. Die Schlauchlänge ist 
der kleinste Abstand zwischen der Fahrbahnkante und der 
Mitte der Öffnung der abflusslosen Grube. Bei unbefestig-
ten Wegen bemisst sich die Schlauchlänge 1,5 m von der 
Grundstücksgrenze bis zur Mitte der Öffnung der abfluss-
losen Grube. Die Schlauchlänge wird auf den zehnten Teil 
eines Meters gerundet. Verfügt das Grundstück über einen 
Absaugstutzen DN 100, der von der öffentlichen Straße 
aus, ohne Betreten des Grundstücks zugänglich ist, wird 
für die Schlauchverlegung keine Gebühr erhoben. 

(7) Die Grundgebühr beträgt jährlich 90,00 €. Wird das Benut-
zungsverhältnis im laufenden Kalenderjahr begründet oder 
beendet, ist die Grundgebühr anteilig zu entrichten. 

§ 22 
Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserentsor-
gung von Grundstücken der dezentralen öffentlichen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlage I 

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam erhebt Gebühren für die 
Benutzung der dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbe-
seitigungsanlage I. 

(2) Als in die dezentrale öffentliche Schmutzwasserbesei-
tigungsanlage I gelangt, gilt die im Auftrage der Landes-
hauptstadt Potsdam abgefahrene Schmutzwassermenge. 
Berechnungseinheit für die Gebühr ist ein Kubikmeter (m³) 
Schmutzwasser. Die Mengenermittlung erfolgt durch das 
Messgerät am Abfuhrfahrzeug und wird auf den zehnten 
Teil eines Kubikmeters gerundet. 

(3) Die Mengengebühr (Fäkalgebühr) für die Schmutzwasser-
entsorgung von Grundstücken, der dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage I, beträgt für den Erhe-
bungszeitraum 

11,36 €/m³ 

(4) Im Leistungsumfang der Gebühr nach Absatz 3 sind folgen-
de Bedingungen enthalten: 
1. Entsorgungsleistungen Montag bis Freitag von 6:00 bis 

19:00 Uhr, 
2. Abpumpen, Transport, Einleitung, 
3. freie Zugänglichkeit des Grundstücks. 
Wenn die Abfuhr außerhalb der in Satz 1 genannten Zeiten 
oder an Sonn- und Feiertagen erfolgt sowie in Havariefällen, 
werden gegenüber dem Eigentümer die tatsächlichen Auf-
wendungen geltend gemacht. Das Gleiche gilt bei vergeb-
licher Anfahrt des Abfuhrfahrzeuges, wenn der Eigentümer 
diese verschuldet hat. 

§ 23 
Gebühren für die Fäkalschlammentsorgung aus 

Kleinkläranlagen 

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam erhebt Gebühren für die 
Beseitigung des Klärschlamms aus Kleinkläranlagen. 

(2) Die Benutzungsgebühr nach Absatz 1 dient der Deckung der 
Kosten der Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranla-
gen einschließlich der Transport- und Behandlungskosten. 

(3) Die Benutzungsgebühr bemisst sich nach der von der Lan-
deshauptstadt Potsdam oder von deren Beauftragten fest-
gestellten Menge des der Kleinkläranlage entnommenen 
Fäkalschlamms. Die Mengenermittlung erfolgt durch das 
Messgerät am Abfuhrfahrzeug und wird auf den zehnten 
Teil eines Kubikmeters gerundet. 

(4) Die Gebühr für die Beseitigung von Fäkalschlamm aus 
Kleinkläranlagen beträgt je Kubikmeter übernommenem 
und abgefahrenem Fäkalschlamm 

27,38 €/m³ 

§ 24 
Gebühren für die zentrale öffentliche 

Niederschlagswasserbeseitigungsanlage 

(1) Die Niederschlagswassergebühr für die Inanspruchnahme 
der zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseiti-
gungsanlage bemisst sich auf der Grundlage der bebauten 
und/oder befestigten Grundstücksflächen, von denen Nie-
derschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungs-
gebunden in die zentrale öffentliche Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage gelangen kann. Als bebaute Flächen 
gelten die Grundflächen der sich auf dem Grundstück 
befindlichen Gebäude zuzüglich etwaiger Dachüberstän-
de. Befestigte Flächen umfassen insbesondere betonierte, 
asphaltierte, gepflasterte oder mit Platten belegte Grund-
stücksflächen. Die bebaute und/oder befestigte Grund-
stücksfläche ist auf volle Quadratmeter (m²) zu runden. 

(2) Die Gebühr für das Einleiten von Niederschlagswasser (Nie-
derschlagswassergebühr) beträgt im Erhebungszeitraum 

1,23 €/m² 

bebauter und/oder befestigter Grundstücksfläche, von 
der Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht lei-
tungsgebunden in die zentrale öffentliche Niederschlags-
wasserbeseitigungsanlage gelangen kann. 

(3) Abweichend von Absatz 2 bemisst sich die Gebühr für 
die Einleitung von in seiner Eigenschaft nicht verändertem 
Grund- und Dränagewasser in die zentrale öffentliche Nie-
derschlagswasserbeseitigungsanlage nach der tatsächli-
chen Einleitmenge, welche durch eine geeignete Messein-
richtung zu ermitteln ist. Die Gebühr beträgt 1,80 €/m³. Der 
§ 20 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(4) Bei Dachbegrünungen kann auf Antrag die Niederschlags-
wassergebühr je nach Abflussbeiwert für die jeweilige Flä-
che gemindert werden. Der Abflussbeiwert ist insbesondere 
durch die Bestätigung des Gründachherstellers oder durch 
eine wassertechnische Berechnung eines Sachverständi-
gen nachzuweisen. 

(5) Wird Niederschlagswasser über eine Regenwassernut-
zungsanlage nach Gebrauch in die öffentliche Kanalisation 
eingeleitet, so ist die Brauchwassermenge entweder 
a) auf Antrag des Gebührenpflichtigen über einen fest in-

stallierten, geeichten Wasserzwischenzähler oder 
b) durch eine wassertechnische Berechnung eines Sach-

verständigen zu erfassen. 
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§ 25 
Erhebungszeitraum 

Der Erhebungszeitraum für die Gebühren nach den §§ 20 bis 24 
ist das jeweilige Kalenderjahr. 

§ 26
Entstehung, Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungs-
zeitraumes. Endet das Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 
Erhebungszeitraumes, so entsteht die Gebührenschuld mit 
diesem Zeitpunkt. 

(2) Die Veranlagung zu den Gebühren erfolgt durch die Lan-
deshauptstadt Potsdam und wird dem Gebührenpflichtigen 
durch Bescheid bekannt gemacht. Die Gebührenschuld 
oder die Gebührenerstattung wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(3) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig 
abzurechnende Gebühr werden Vorauszahlungen jeweils 
zum 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07, 15.08., 15.09., 
15.10. und 15.11. fällig, soweit die Höhe der Einzelfälligkeit 
einen Betrag von 10,00 € übersteigt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 erfolgt die Veranlagung gegenüber 
Großeinleitern zu Vorauszahlungen jeweils zum 28. des Mo-
nats. Als Großeinleiter gelten diejenigen Eigentümer, die eine 
Jahresmenge von 5.000 m³ einleiten. Auf Antrag des Eigen-
tümers kann eine monatliche Gesamtabrechnung erfolgen. 

(5) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe eines Ka-
lenderjahres, so wird der Vorauszahlung diejenige Menge 
zugrunde gelegt, die der pauschalierten personenbezoge-
nen Durchschnittsmenge bzw. den Erfahrungswerten ver-
gleichbarer Grundstücke entspricht. Die Höhe wird durch 
Bescheid festgesetzt. Absatz 3 gilt entsprechend. 

(6) Der Eigentümer ist zur Mitwirkung bei der Erstellung der 
Berechnung verpflichtet. Insbesondere hat er auf Verlangen 
der Landeshauptstadt Potsdam die erforderlichen Angaben 
zu machen. 

(7) Kann die Höhe der Vorauszahlungen nicht gemäß Absatz 
5 ermittelt werden, wird die Höhe gemäß § 20 Absatz 4 
geschätzt und dem Bescheid über die Höhe der Voraus-
zahlungen zugrunde gelegt. 

§ 27 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage, der zentralen öffentlichen Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage oder der dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen Eigentümer des an-
geschlossenen Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit ei-
nem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte gebührenpflichtig. 

(2) Besteht für das Grundstück ein dingliches Nutzungsrecht, 
so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer 
sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 
21.09.1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen und 
juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts. 
Die Gebührenpflicht dieses Personenkreises entsteht nur, 
wenn im Zeitpunkt des Erlasses des Gebührenbeschei-

des das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts 
oder der Ankauf des Grundstücks gemäß §§ 15 und 16 
des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt 
und gegen den Anspruch des Nutzers keine nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und 
Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls 
bleibt die Gebührenpflicht des Eigentümers unberührt. 

(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(4) Bei Eigentumswechsel geht die Gebührenpflicht mit dem 
Tage der grundbuchlichen Eigentumsumschreibung auf 
den neuen Eigentümer über. Jeder Wechsel der Rechts-
und Nutzungsverhältnisse am Grundstück mit Auswirkung 
auf die Gebührenpflicht ist der Landeshauptstadt Potsdam 
sowohl von dem alten als auch dem neuen Eigentümer in-
nerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Vor Umschrei-
bung der Eigentumsübertragung im Grundbuch besteht 
die Möglichkeit der Bevollmächtigung nach § 12 Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe a) KAG in Verbindung mit § 80 AO. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 2 ist der Benutzer (tat-
sächlicher Einleiter) bei der Erhebung der Gebühr nach § 20 
Absatz 2 c) und § 24 Absatz 3 (Grund- und Dränagewasser) 
der Gebührenpflichtige. 

(6) In Fällen des § 7 Absatz 5 (Hinterlieger) gilt Absatz 5 ent-
sprechend. 

§ 28
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die 
zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage bzw. an 
die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanla-
ge bzw. an einer der dezentralen öffentlichen Schmutzwasser-
beseitigungsanlagen angeschlossen ist oder diesen von dem 
Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von 
Abwasser dauerhaft endet. 

§ 29
Anzeigepflicht 

(1) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-
rechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der Eigen-
tümer dies unverzüglich der Landeshauptstadt Potsdam 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder 
beseitigt werden, bevor sie in Betrieb oder außer Betrieb 
genommen werden. 

(2) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die 
Abwassermenge um mehr als 50 % der Abwassermenge 
des Vorjahres erhöht oder ermäßigt, so hat der Eigentümer 
dies der Landeshauptstadt Potsdam schriftlich anzuzeigen. 

§ 30 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse/ 
Ersatzpflicht begründende Maßnahmen 

(1) Herstellung ist die erstmalige Errichtung eines Grund-
stücksanschlusses, auch wenn ein Grundstück weitere 
Grundstücksanschlüsse erhält. 

(2) Die Erneuerung stellt eine Wiederherstellung/Auswechslung 
eines nach bestimmungsgemäßer Benutzung abgenutzten 
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Anschlusses durch Ersetzung des Anschlusses in gleicher 
Dimension dar, insbesondere wegen der Beschaffenheit, 
Schadhaftigkeit, dem Alter oder der Nichteinhaltung der all-
gemeinen anerkannten Regeln der Technik.  

(3) Die Veränderung stellt die Änderung/Erweiterung eines 
Grundstücksanschlusses dar und umfasst alle Maßnah-
men, die die technische Umgestaltung eines bestehenden 
Anschlusses zum Gegenstand hat, insbesondere bei der 
Lage oder Dimensionierung. 

(4) Die Beseitigung ist die Stilllegung, Unterbrechung, Tren-
nung und Entfernung der Grundstücksanschlussleitung. 

(5) Die Unterhaltung umfasst alle Maßnahmen die erforderlich 
sind, den Grundstücksanschluss in einem gebrauchsfähi-
gen Zustand zu halten (z. B. vorsorgende oder schadens-
verursachte Instandsetzung). 

§ 31 
Ermittlung des Aufwandes 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, 
Beseitigung und Unterhaltung eines Grundstücksanschlus-
ses nach § 30 Absatz 1-5 ist nach tatsächlichem Aufwand 
abzurechnen. 

(2) Erhält ein Grundstück mehrere Grundstücksanschlüsse 
oder Teilanlagen eines solchen, so werden die Aufwendun-
gen für jeden Grundstücksanschluss oder Teilanlagen eines 
solchen gesondert berechnet. 

(3) Aufwand für Herstellung, Erneuerung, Veränderung oder 
Beseitigung von Grundstücksanschlüssen, die zum Zeit-
punkt der Maßnahme den anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen, geht zu Lasten der Landeshauptstadt 
Potsdam, wenn die Maßnahme im Zusammenhang mit
einer Änderung oder Erweiterung der zentralen öffentlichen 
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigungsanlage 
notwendig wird oder aus anderen Gründen nicht vom Ei-
gentümer eines betroffenen Grundstücks zu vertreten ist. 

§ 32 
Entstehung des Kostenersatzanspruches 

(1) Der Kostenersatzanspruch entsteht für die Herstellung mit 
der endgültigen Fertigstellung des Grundstücksanschlusses
(Abnahme), im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. 

(2) Auf den künftigen Kostenersatzanspruch kann die Landes-
hauptstadt Potsdam eine angemessene Vorausleistung 
bzw. -zahlung erheben, sobald sie mit der ersatzpflichtigen 
Maßnahme begonnen hat. 

§ 33 
Kostenersatzpflichtiger 

(1) Kostenersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung 
des Kostenersatzanspruches nach § 32 Eigentümer des 
angeschlossenen Grundstücks ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte kostener-
satzpflichtig. 

(3) Besteht für das Grundstück ein dingliches Nutzungsrecht, 
so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer 

sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 
21.09.1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen und 
juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts. 
Die Kostenersatzpflicht dieses Personenkreises entsteht 
nur, wenn im Zeitpunkt des Erlasses des Kostenersatzbe-
scheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbau-
rechts oder der Ankauf des Grundstücks gemäß §§ 15 und 
16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und 
Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls 
bleibt die Kostenersatzpflicht des Eigentümers unberührt. 

(4) Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(5) Erhalten mehrere Grundstücke einen gemeinsamen Grund-
stücksanschluss, so haften die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder Nutzer nach § 9 des Sachenrechtsberei-
nigungsgesetzes vom 21.09.1994 (BGBl. I, S. 2457) jener 
Grundstücke als Gesamtschuldner. 

(6) In Fällen des § 7 Absatz 5 (Hinterlieger) gelten Absatz 1-5 
entsprechend. 

(7) Bei Eigentumswechsel am Grundstück, der zum Zeitpunkt 
der Entstehung der Kostenersatzpflicht nach § 30 noch 
nicht grundbuchlich vollzogen ist, kann der Erwerber ab
dem Tage des Nutzen-Lasten-Überganges entsprechend 
des Grundstückskaufvertrages die Kostenübernahme ge-
genüber der Landeshauptstadt Potsdam erklären. 

§ 34 
Fälligkeit des Kostenersatzes 

Der Kostenersatzanspruch und die Vorausleistung bzw. -zahlung 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbe-
scheides, des Vorausleistungs- bzw. -zahlungsbescheides fällig. 

Teil III – Schlussbestimmungen 

§ 35
Datenschutz 

Zur Erfüllung der Aufgaben aus dieser Satzung ist die Verarbei-
tung personen- und grundstücksbezogener Daten erforderlich 
und unter Beachtung des Brandenburgischen Datenschutzge-
setzes zulässig. 

§ 36 
Auskunfts-, Duldungs- und Mitwirkungspflicht 

(1) Der Eigentümer hat der Landeshauptstadt Potsdam jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung 
der Gebühren nach § 20 bis 24 sowie des Kostenersatzan-
spruches nach § 31 erforderlich ist. Er hat zu dulden, dass 
Beauftragte der Landeshauptstadt Potsdam das Grund-
stück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen 
und zu überprüfen. 

(2) Die bebauten und/oder befestigten Flächen nach § 24 Ab-
satz 1 werden im Wege der Selbstveranlagung vom Eigen-
tümer des angeschlossenen Grundstücks ermittelt. Der 
Eigentümer ist verpflichtet, der Landeshauptstadt Potsdam 
auf Anforderung innerhalb eines Monats die Quadratmeter-
zahl der bebauten und/oder befestigten Flächen auf seinem 
Grundstück schriftlich mitzuteilen. Kommt der Eigentümer 
seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Landes-
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hauptstadt Potsdam – soweit ihr keine anderen geeigneten 
Unterlagen vorliegen – die Größe der bebauten und/oder 
befestigten Fläche schätzen. 

(3) Soweit sich die Landeshauptstadt Potsdam bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten bedient, haben die 
Gebührenpflichtigen zu dulden, dass sich die Landeshaupt-
stadt Potsdam zur Feststellung der Abwassermengen Ver-
brauchsdaten von dem Dritten mitteilen bzw. über Daten-
träger übermitteln lässt. 

(4) Der Eigentümer eines Grundstücks hat der Landeshaupt-
stadt Potsdam oder dem von ihr Beauftragten jede Aus-
kunft zu erteilen, die für die Durchführung der Maßnahmen 
nach § 31 dieser Satzung erforderlich ist. 

(5) Die Landeshauptstadt Potsdam kann an Ort und Stelle die 
für den Anschluss maßgeblichen Bedingungen ermitteln. 
Der Eigentümer hat dies zu ermöglichen und in dem erfor-
derlichen Umfang Hilfestellung zu leisten sowie den freien 
Zugang zu den Grundstücksanschlüssen zu ermöglichen. 

§ 37 
Anordnungen im Einzelfall, Zwangsmittel 

Die Landeshauptstadt Potsdam kann zur Umsetzung dieser 
Satzung Anordnungen im Einzelfall erlassen, die den Eigentü-
mer zu einem bestimmten Handeln, Dulden oder Unterlassen 
verpflichten. Die Vollstreckung solcher Anordnungen erfolgt 
nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für das Land Brandenburg. 

§ 38
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 3 Absatz 2 BbgKVerf in der 
jeweils geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 
a) entgegen § 3 Absatz 6 dieser Satzung der Nieder-

schlagswasserbeseitigungspflicht nicht nachkommt, 

b) entgegen § 4 dieser Satzung sein Grundstück nicht 
oder nicht ordnungsgemäß an die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage, die zentrale öf-
fentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage oder 
die dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlagen anschließt, obwohl er zum Anschluss 
verpflichtet ist, 

c) entgegen § 4 Absatz 6 dieser Satzung die jeweilige 
öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage nicht 
oder nicht ordnungsgemäß benutzt, 

d) entgegen § 7 Absatz 7 dieser Satzung die Verlegung 
von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schäch-
ten, Schiebern, Messeinrichtungen, Sonderbauwerken 
nicht zulässt oder das Anbringen von Hinweisschildern 
nicht duldet oder sie nach dem Anbringen entfernt, 

e) entgegen § 9 Absatz 6 dieser Satzung eine private Grund-
stücksentwässerungsanlage errichtet bzw. betreibt, 

f) entgegen § 10 dieser Satzung die zur Zulassung einer 
privaten Grundstücksentwässerungsanlage dort vor-
geschriebenen Unterlagen nicht einreicht, 

g) entgegen § 12 Absatz 1 dieser Satzung den Beauftrag-
ten der Landeshauptstadt Potsdam den ungehinderten 

Zugang zu den Entwässerungsanlagen verwehrt oder 
notwendige Auskünfte nicht erteilt, 

h) entgegen § 12 Absatz 2 dieser Satzung den Aufforderun-
gen der Landeshauptstadt Potsdam nicht nachkommt, 

i) entgegen § 12 Absatz 4 dieser Satzung Störungen und 
Schäden an den dort genannten Anlagen nicht unver-
züglich anzeigt, 

j) entgegen § 13 dieser Satzung die privaten Grund-
stücksentwässerungsanlagen außer Betrieb nimmt 
und die Außerbetriebnahme nicht unverzüglich anzeigt, 

k) entgegen § 14 dieser Satzung nicht zugelassene Stoffe 
in die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage, die zentrale öffentliche Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage oder die dezentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen einleitet, 

l) entgegen § 15 dieser Satzung Abscheider nicht be-
nutzt, nicht ordnungsgemäß entleert oder das Ab-
scheidegut nicht ordnungsgemäß entsorgt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer 
Geldbuße von bis zu 1.000,00 € geahndet werden. 

(3) Ordnungswidrig gemäß § 15 Absatz 2 b) des KAG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) entgegen § 29 Absatz 1 nicht anzeigt, wenn er auf sei-
nem Grundstück Anlagen errichtet, verändert oder be-
seitigt, die sich auf die Bemessung der Abgaben aus-
wirken können, 

b) entgegen § 36 notwendige Auskünfte, die für die Berech-
nung der in dieser Satzung geregelten Abgaben erforder-
lich sind, nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt, 

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 3 können mit einer 
Geldbuße von bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 

(5) Ordnungswidrig i.S.v. § 3 Absatz 2 BbgKVerf und § 15 KAG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) entgegen § 36 die für die Durchführung der Herstellung 
des Grundstücksanschlusses oder die Erhebung des 
Ersatzanspruches erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 

b) entgegen § 36 verhindert, dass die Landeshauptstadt 
Potsdam an Ort und Stelle ermitteln kann oder die 
dazu erforderliche Hilfe verweigert. 

(6) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 5 können mit einer 
Geldbuße von bis zu 1.000,00 € geahndet werden. 

§ 39
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. 

Potsdam, den 12.12.2022 

Mike Schubert 
Oberbürgermeister 
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	 	 	 	 		 	Anlage 1 zur Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung (AWS) 

I. Grenzwerte für die Einleitung 

Die Überschreitung für Schmutz- und Niederschlagswasserein-
leitungen wird durch den Schmutz- und Niederschlagswasser-
inhaltsstoff bestimmt, dessen Konzentration dem überschritte-
nen Grenzwert entspricht. 

Die nachfolgend genannten Richtwerte für gefährliche Stoffe im 
Sinne des WHG gelten nur für Einleitungen, für die keine An-
forderungen nach dem Stand der Technik in der Abwasserver-
ordnung enthalten sind. In allen anderen Fällen gelten die An-
forderungen nach dem Stand der Technik in den Anhängen zur 
Abwasserverordnung. 

Hiervon kann abgewichen werden, wenn in der zentralen öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage, die zentrale öf-
fentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage oder die de-
zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen die 
geforderte Schadstoffreduzierung erreicht wird, die Schmutz-
und Niederschlagswasserbehandlungsanlage hierfür bemessen 
ist und diese Schmutz- und Niederschlagswasserbehandlung 
keine Umweltbelastungen in andere Umweltmedien verlagert. 

Der Grenzwert gilt als überschritten ab Feststellung der Über-
schreitung, bis der Nachweis durch mehrere repräsentative 
Proben, die die spezifischen Verhältnisse des Schmutz- und 
Niederschlagswasserflusses berücksichtigen, erfolgt, dass der 
Grenzwert unterschritten wird. 
Grenzwerte, die am Übergabeschacht zur zentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage bzw. zur zentralen öffentli-
chen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage einzuhalten sind: 

1) Allgemeine Parameter 

a) Temperatur  35°C 

b) pH-Wert wenigstens 6,5; 
höchstens 10,0 

c) Absetzbare Stoffe nicht begrenzt 
– Soweit eine Schlammabscheidung wegen der 

ordnungsgemäßen Funktionsweise der zentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
bzw. zur zentralen öffentlichen Niederschlagswas-
serbeseitigungsanlage erforderlich ist, kann eine 
Begrenzung im Bereich von 1 – 10 ml/l nach 0,5 
Stunden Absetzzeit, in besonderen Fällen auch 
darunter, erfolgen 

d) Verhältnis CSB/BSB5     < 2 
CSB-Abbau nach 24 h mindestens 75 % 

2) Schwerflüchtige lipophile Stoffe 
(u. a. verseifbare Öle, Fette) 

a) direkt abscheidbar 300 mg/l 

b) soweit Menge und Art des Schmutz- bzw. Nieder-
schlagswassers bei Bemessung zu Abscheideranlagen 
über Nenngröße 10 (> NG 10) führen: gesamt                                            

250 mg/l 

3) Kohlenwasserstoffe 

a) Direkt abscheidbar 50 mg/l 
– Bei den in der Praxis häufig festzustellenden Zulaufkon-

zentrationen und richtiger Dimensionierung ist der Wert 
von 50 mg/l bei ordnungsgemäßem Betrieb erreichbar. 

b) gesamt 100 mg/l 

c) soweit im Einzelfall eine weitergehende Entfernung der 
Kohlenwasserstoffe erforderlich ist: 

gesamt 20 mg/l 

4) Halogenierte organische Verbindungen 

a) *absorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX) 
1,0 mg/l 

b) *leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) 
als Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen,1,1,1-
Trichlorethan, Dichlormethan, gerechnet als Chlor (CLl)              

0,5 mg/l 

5) Organisch halogenfreie Lösemittel 

Mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und biologisch 
abbaubar entsprechend spezieller Festlegung, jedoch 
Richtwert nicht größer als er der Löslichkeit entspricht                                       

10 g/l als TOC 

6) Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 

*Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
*Arsen (As) 0,5 mg/l 
*Barium (Ba) 5 mg/l 
*Blei (Pb) 1,0 mg/l 
*Cadmium1) (Cd) 0,5 mg/l 
*Chrom (Cr)                          1 mg/l 
*Chrom-VI (Cr)                      0,2 mg/l 
*Cobalt (Co) 2 mg/l 
*Kupfer (Cu) 1,0 mg/l 
*Nickel (Ni) 1,0 mg/l 
*Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
*Zinn (Sn) 5 mg/l 
*Zink (Zn) 5 mg/l 

Aluminium (Al) und Eisen 
(Fe) keine Begrenzung, so-
weit keine Schwierigkeiten 
bei der Schmutz- bzw. Nie-
derschlagswasserableitung 
und -reinigung auftreten
 (siehe 1 c) 

7) Anorganische Stoffe (gelöst) 

a) Stickstoff aus Ammoniom (NH4-N + NH3-N) 
und Ammoniak 200 mg/l 



Sonderamtsblatt Nr. 30/2022 der Landeshauptstadt Potsdam 57  

 
   

   

   

   

   

   

   

		 	 	

 
   

 

		 	 	

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

b) Stickstoff aus Nitrit, falls (NO2-N) 
größere Frachten anfallen 10 mg/l 

9) Spontane Sauerstoffzehrung 

gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur 
*c) Cyanid, gesamt (CN) 20 mg/l Wasser-, Schmutzwasser-, Niederschlagswasser 

und Schlammuntersuchung „Bestimmung der 
*d) Cyanid, leicht freisetzbar 1 mg/l spontanen Sauerstoffzehrung (G24)“, 

17. Lieferung; 100 mg/l 
e) Sulfat2) (SO4) 600 mg/l 

* Parameter mit Anforderungen nach dem Stand der Tech-
*f) Sulfid 2 mg/l nik in den Anhängen zur Rahmen-AbwasserVwV 

g) Fluorid (F) 50 mg/l 1) Bei Cadmium können auch bei Anteilen unter 10 % der 
Grenzwert Klärschlammverordnung und/oder der Schwel-

h) Phosphatverbindungen3) (P) 50 mg/l lenwert des Abgabengesetzes überschritten werden. 

2) In Einzelfällen können je nach Baustoff, Verdünnung und 
örtlichen Verhältnissen höhere Werte zugelassen werden. 

8) Weitere organische Stoffe 
3) In Einzelfällen können höhere Werte zugelassen werden, 

a) Wasserdampfflüchtige halogenfreie sofern der Betrieb der Schmutz- bzw. Niederschlagswas-
Phenole (als C6H5OH)4 100 mg/l seranlage dies zulässt. 

b) Farbstoffe nur in einer so niedrigen 4) Je nach Art der phenolischen Substanz kann dieser Wert 
Konzentration, dass der höher werden; bei toxischen und biologisch nicht oder 
Vorfluter nach Einleitung des schwer abbaubaren Phenolen muss er jedoch wesentlich 
Ablaufs einer mechanisch- erniedrigt werden. 
biologischen Kläranlage vi-
suell nicht gefärbt erscheint. Die Untersuchungsverfahren richten sich nach der jeweils gülti-

gen Fassung der Abwasserverordnung. 
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